
 
 
 
 

 
Notdienst in den Sommerferien 
 
 
Jedes Jahr in den Sommerferien wird ein Notdienst in den Gernsheimer Kindertages-
stätten eingerichtet. 
 
Hierbei wechseln sich die einzelnen Kindertagesstätten jeweils nach Absprache unter-
einander ab. Nähere Einzelheiten, welche Kindertagesstätte einen Notdienst in den 
Sommerferien anbietet, erhalten Sie auf Anfrage bei der Leitung Ihrer Kindertages-
stätte. 
 
 
Bei der Antragstellung für die Inanspruchnahme des Sommerferien-Notdienstes sind 
Bescheinigungen von beiden Erziehungsberechtigten des jeweiligen Arbeitgebers vorzu-
legen aus denen ersichtlich ist, dass beide keinen Erholungsurlaub während des Som-
mernotdienstes in Anspruch nehmen können. 
 
Die jeweils gültigen Bedingungen der einzelnen Einrichtungen sind auch für uns als Gast-
eltern bindend (beispielsweise: Öffnungszeit, Frühstücksgeld, Tagesablauf und sonstige 
Regelungen). 
 
 


